










21Tulfer Gemeindeblatt · Juli 2022 Tulfer Gemeindeblatt · Juli 2022

Mutter-Eltern-Beratung
Dienstag, 19.07.2022 und
Dienstag, 16.08.2022 
von 09:30 – 11:00 Uhr im Sitzungszimmer  
(2. OG) des Gemeindeamtes

Geburtstage im Juli
Danzl Brigitte (70)

Graß Elfriede (70)

Scharmann Maximilian (70)

Richtr Milan (70)

Passian Elisabeth (75)

Geisler Thomas (75)

Arnold Thersia (75)

Wir gratulieren herzlich!

Bankl am Schorfen
Reichler Josef und Kößler Andreas



Die Musikkapelle informiert:

Nach unserem Frühjahrskonzert im April war
die Musikkapelle sehr aktiv und viel unterwegs. 
Ein Überblick: 

•	 Am 30. April rückte die Musikkapelle zur Kanoneneinweihung der Speck-
bacher Schützenkompanie in Tulfes aus. 

•	 Am 15.5. Floriani – Die Musikkapelle begleitet die Feuerwehr zur Kirche. 

•	 Am 20.5. machte unser Kapellmeister eine Marschierprobe am Fußball-
platz. Für unsere Jungmusikantinnen eine gute Einschulung und für die 
junggebliebenen MusikantInnen eine willkommene Wiederholung. An-
schließend spendierte unsere Klarinettenspielerin Marilena Lamparter 
eine Radieschenjause mit frischem Brot. Ein Vergelt́ s Gott an Marilena und 
Josef für diese gesunde Stärkung nach der Marschierprobe. 

•	 Am 21. Mai spielte eine Gruppe junger MusikantInnen beim Dorfturnier 
mit. Sie kämpften bei jedem Match und erspielten sich somit den 8. Platz. 
Sie gingen als Sieger der Herzen aus diesem Turnier hervor. 

•	 Am 22. Mai rückte die Musikapelle zur Bezirkstrachtenversammlung in 
Tulfes aus. 

•	 Am 26. Mai begleitete die Musikkapelle unsere Erstkommunionkinder zur 
Kirche und spielte anschließend bei der Agape ein paar Märsche. Ein Dan-
keschön an Vizebürgermeisterin Karin Markart-Bachmann und Gemein-
derätin Maria Erlacher für die Verköstigung danach. 

•	 Am 29. Mai weihte die Musikkapelle Kurtatsch ihre neue Fahne ein. Eine 
Abordnung der Musikkapelle Tulfes reiste nach Kurtatsch, um bei dieser 
Festlichkeit dabei zu sein. 

•	 Am Samstag, 11. Juni war die erste Mondscheinfahrt. Die Inntaler Partie 
musizierte auf der Halsmarter. 

•	 Am Mittwoch, 15. Mai war die Musikkapelle in Innsbruck beim Landes-
üblichen Empfang des Oberlandesgerichtes des gesamtem EU-Raumes. 
Gemeinsam mit der Speckbacher Schützenkompanie Tulfes waren wir als 
Ehrenkompanie eingeladen. 

•	 Am Mittwoch, 16. Mai rückte die Musikkapelle zur Fronleichnamsprozes-
sion aus. Wetterbedingt konnte diese nicht abgehalten werden.

•	 Am 19. Mai rückte die Musikkapelle in der Nachbargemeinde Rinn aus. 
Nach der Fronleichnamsprozession spielten wir bei hochsommerlichen 
Temperaturen den Frühschoppen am Platz hinter dem Feuerwehrhaus.

Gelungene Monscheinfahrt

Floriani 

Unsere Trommelzieher
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Nebenbei sind die Musikantinnen und 
Musikanten fleißig beim Proben für das Sommer-
programm. Hier die Termine unserer Konzerte:

➢	 Do 07.07. 20.00 Uhr Platzkonzert

➢	 Sa 09.07. 19.00 Uhr Mondscheinfahrt (Egerländer-Tulfeinalm)

➢	 So 10.07. 13.00 Uhr Einweihungsfeier Beschneiungsanlage und
	   der Kombibahn „Tulfein-Express“

➢	 Do 14.07. 20.00 Uhr Tiroler Abend (Egerländer)

➢	 Di 19.07. 20.00 Uhr Platzkonzert in Volders

➢	 Mi 20.07. 20.00 Uhr Platzkonzert der Senseler Musikkapelle Volders

➢	 Do 21.07. 20.00 Uhr Konzert in Rum

➢	 Do 28.07. 20.00 Uhr Tiroler Abend (Egerländer)

➢	 Do 04.08. 20.00 Uhr Platzkonzert

➢	 Do 11.08. 20.00 Uhr Tiroler Abend (Egerländer)

➢	 Sa 13.08. 19.00 Uhr Mondscheinfahrt (Inntaler-Tulfeinalm)

➢	 Mo 15.08. 11.00 Uhr Konzert am Berg (Halsmarter)

➢	 So 21.08. 12.00 Uhr Glungezergipfelmesse (Quintett)

➢	 So 11.09. 13.00 Uhr Maria Namen Prozession

Die Musikkapelle Tulfes freut sich über viele Zuhörer 
und wünscht auf diesem Wege einen schönen Sommer. 

Frühschoppen in Rinn

Landesüblicher Empfang Innsbruck
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  Gemeindeabgaben – SEPA-Lastschrift-Mandat
Ein Abbuchungsauftrag hat viele Vorteile! 

Um die Zahlung der Gemeindegebühren zu vereinfachen ist ein Abbuchungsauftrag für alle anfallenden 
Gebühren und Steuern von Vorteil: 

✓ Sie brauchen nicht an Zahlungstermine denken – das erledigen wir 

✓ Sie zahlen immer den korrekten Betrag und immer pünktlich zum Fälligkeitstermin 

✓ Die Zahlungsinformationen (Bescheide und Rechnungen) erhalten Sie weiterhin wie 
gewohnt. Für etwaige Rückfragen besteht Zeit bis zur Fälligkeit. 

✓ Sie brauchen sich nicht über allfällige Mahnungen und Mahngebühren ärgern. 

✓ Sie sparen sich den zusätzlichen Weg zu Ihrer Bank. 

Wir weisen darauf hin, dass bei Nicht-Begleichung von Vorschreibungen eine Mahnung erfolgt. Es gibt kein 
Erinnerungsschreiben. Die bei Mahnungen anfallenden Mahn- bzw. Nebengebühren sind zu begleichen. 

Sollte auch die Mahnung nicht beglichen werden, erfolgt ein Rückstandsausweis, der an das Gericht zur 
Eintreibung weitergeleitet wird. Diese Vorgehensweise ist gesetzlich vorgegeben und wird auch seitens der 
Gemeindeaufsicht verlangt. 

Einfach das Formular ausfüllen, abtrennen und an das Gemeindeamt retournieren (gerne auch per mail: 
buchhaltung@tulfes.gv.at) 

- - ✂- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - bitte abtrennen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
SEPA-Lastschriftmandat 

Zahlungsempfänger: Gemeinde Tulfes 
Creditor ID  AT24ZZZ00000006100            Mandatsreferenz _________ (füllt die Gemeinde aus) 

Vor- und Nachname

Adresse

Telefon E-Mail

Kundennummer (steht rechts oben auf der Vorschreibung)

Angaben zur Bankverbindung

IBAN BIC

Kontoinhaber

Hiermit ermächtige ich die Gemeinde Tulfes zur Abbuchung der Gemeindeabgaben

o Alle Abgaben o Quartalsvorschreibungen o Gemeinde-Service-Card 

Mit meiner Unterschri- erteile ich meine Einwilligung zur Verarbeitung der von mir angegebenen 
personenbezogenen Daten zum oben angeführten Verarbeitungszweck. 
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– Wiedergutmachung der Covid-19-Massnahmen
– Black Voices 
– Covid-Maßnahmen abschaffen
können in der Zeit von Montag, 19.09.2022 bis einschließlich Montag, 26.09.2022
im Gemeindeamt unterstützt werden.

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraumes das Wahlrecht zum Nationalrat besitzt (österreichi-
sche Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Ausschluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag 16.08.2022 
in der Wählerevidenz einer Gemeinde eingetragen ist. 

Die Eintragung muss nicht auf einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online getätigt werden
www.bmi.gv.at/volksbegehren

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für diese Volksbegehren abgegeben haben, können 
für diese Volksbegehren KEINE Eintragung mehr vornehmen, da eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als 
gültige Eintragung zählt. 

An den nachstehend angeführten Tagen und
zu den folgenden  Zeiten können Eintragungen
vorgenommen werden:

Montag, 19.09.2022:	 08:00 – 20:00 Uhr

Dienstag, 20.09.2022:	 08:00 – 16:00 Uhr

Mittwoch, 21.09.2022:	 08:00 – 16:00 Uhr

Donnerstag, 22.09.2022:	 08:00 – 20:00 Uhr

Freitag, 23.09.2022:	 08:00 – 16:00 Uhr

Samstag, 24.09.2022: 	 08:30 – 10:30 Uhr

Sonntag, 25.09.2022:	 GESCHLOSSEN!

Montag, 26.09.2022:	 08:00 – 16:00 Uhr 

Folgende Volksbegehren können
im Gemeindeamt unterstützt werden.
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Volksbegehren
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„Speckbacherweg“ am 24. Juli 1976 eröffnet

Chronikbeitrag vom Ortschronisten Otto Zeisler

Dem Trend des Volkswanderns Anfang der 
1970-er Jahre wurde auch in Tulfes Rechnung 
getragen. Am 6. Oktober 1974 veranstaltete 

der neu gegründete Verein „Wanderfreunde Volder-
wald“ (Obmann Otto Flörl) den ersten Volkswandertag. 
Auf Betreiben des Dachverbandes für Fremdenverkehr 
im südöstlichen Mittelgebirge (Obmann Franz Gapp, 
Sistrans) wurde mit Einbeziehung der Grundbesitzer, 
der Bezirks- und Landesforstinspektion (Landschafts-
dienst-Leiter Dipl.-Ing. Herbert Kuen) und mit der Be-
reitstellung der notwendigen finanziellen Aufwendung 
durch das Land Tirol (Landesrat Dr. Alois Partl), die 
Stadt Innsbruck, die Bezirksforstinspektion Hall und 
durch den Dachverband als Bauherrn ein 16 km langer 
Wanderweg errichtet, der südlich der Siedlungen von 
Tulfes bis St. Peter in Ellbögen führt. Am 14. Juni 1975 
wurde das erste Teilstück des Speckbacherweges in Tul-

fes, der „Schusterstadelweg“, als Waldlehrpfad vorgestellt. 
Der gesamte Speckbacher-Wanderweg wurde Im Rah-
men eines internationalen Volkswandertages am 24. Juli 
1976 eröffnet und es nahmen 840 Personen teil. Während 
die Wanderer am Start beim Schulhaus in St. Peter mit 
Klängen der MK Ellbögen auf die Wanderschaft geschickt 
wurden, empfing am Ziel bei der Tulfer Raiffeisenkasse 
die MK Tulfes die Wandersportler mit flotten Weisen. Die 
zahlenmäßig stärkste Gruppe (aus Ellbögen), die älteste 
Teilnehmerin und der jüngste Wanderer erhielten Ehren-
preise. Zu Mittag landeten fünf Fallschirmspringer im 
Moos (hinter dem jetzigen Vereinshaus). Landesrat Dr. 
Alois Partl (Tulfer Ehrenbürger seit 1984 und Landes-
hauptmann von 1987 bis 1993) dirigierte den „Kaiserjä-
germarsch“ und zeigte sich der Musikkapelle gegenüber 
sehr spendenfreudig. Der Speckbacher-Wandertag wurde 
im Jahr darauf, am 23. Juli 1977, wiederholt.

Begrüßung durch BGM Helmut Wegmair,
Ehrenbürger von Tulfes seit 2005

Dem Schusterstadelweg entlang gaben Informations-
tafeln Hinweise auf die lebenswichtige Bedeutung des 
Waldes. Die schon seit Jahren verfallenen Hinweistafeln 
wurden nicht mehr erneuert.
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„Speckbacherweg“ am 24. Juli 1976 eröffnet

Ehrengäste auf dem Waldlehrpfad

Am Ziel des Waldlehrpfades „Schusterstadlweg“ (heute 
„Romanbrünnl“) v.li.: Georgia Zwetkoff, Andreas Zeisler 
(Umer Ander), Alois Arnold (Huber Luis), Helmut Wegmair, 
Ludwig Baldemair, Sprengelarzt Dr. Michael Zwetkoff

Aus der Einladungsbroschüre zum Internationalen 
Speckbacherwandertag am 24. Juli 1976



Redaktionsschluss 

für die September-Ausgabe 
ist Donnerstag, 25.8.2022  
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Bereitschaftsdienst Ärzte:

02.07.2022, 03.07.2022: Dr. Fischer, Sistrans
09.07., 10.07.2022: Dr. Paul, Igls
16.07., 17.07.2022: Dr. Schweitzer, Tulfes
23.07., 24.07.2022: Dr. Simma, Lans
30.07., 31.07.2022: Dr. Fischer, Sistrans
06.08., 07.08.2022: Dr. Schweitzer, Tulfes
13.08., 14.08.2022: Dr. Fischer, Sistrans
15.08.2022: Dr. Simma, Lans
20.08., 21.08.2022: Dr. Paul, Igls
27.08., 28.08.2022: Dr. Simma, Lans
03.09., 04.09.2022: Dr. Paul, Igls
10.09., 11.09.2022: Dr. Schweitzer, Tulfes
17.09., 18.09.2022: Dr. Fischer, Sistrans
24.09., 25.09.2022: Dr. Schweitzer, Tulfes 
Ärztlichen Sonn- und Feiertagsdienste werden jeweils 
von 10–11 Uhr abgehalten. Beachten Sie bitte, dass der 
zum Wochenende diensthabene Arzt die Ordination 
am darauffolgenden Werktag geschlossen hält.

Juli
16 Sa

17 So

18 Mo R

19 Di Mutter-Eltern-Beratung, Chorprobe

20 Mi Platzkonzert

21 Do Bio Seniorenwanderung

22 Fr

23 Sa

24 So

25 Mo

26 Di RL Chorprobe

27 Mi

28 Do Bio Tirolerabend

29 Fr

30 Sa

31 So

August
1 Mo R

2 Di Chorprobe

3 Mi Feuerwehrprobe

4 Do Bio Seniorenausflug, Platzkonzert

5 Fr G

6 Sa

7 So Glungezer-Berglauf

8 Mo

9 Di RL Chorprobe

10 Mi

11 Do Bio Tirolerabend

12 Fr

13 Sa

14 So

15 Mo Mar. Himmelf.  Konzert  
am Berg (Halsmarter)

16 Di R Mutter-Eltern-Beratung, Chorprobe


